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Allgemeine Verkaufsbedingungen (AGB)I. Angebot und VertragsabschlussDie vom Besteller (auch elektronisch) unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes Angebot. Wir
können dieses Angebot innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung
annehmen oder innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zusenden.Alle Preise in unserem virtuellen Laden sind in Euro. Der ungefähre Wert in anderen Währungen dient
nur zur Orientierung. Wir behalten uns die Möglichkeit vor, eventuelle Druckfehler im virtuellen Laden
zu korrigieren. Unabhängig vom angezeigten Preis in einer anderen Währung als Euro, gilt der offizielle
Umtauschkurs im Moment des Erwerbs! 

Bitte beachten Sie den Hinweis im Anhang 1 ! 
 
 

II. Überlassene UnterlagenAn allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen – auch
in elektronischer Form –, wie z.B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns das Eigentums-
und Urheberrecht vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn,
wir erteilen dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des
Bestellers nicht innerhalb der Frist von Abschnitt I annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich
zurückzusenden. 
 
 

III. Preise und Zahlung
1.In unseren Preisen ist die Umsatzsteuer aber nicht die Verpackungskosten enthalten. Liefer- und
Versandkosten sind in unseren Preisen nicht enthalten.

 

2.Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf unser Firmenkonto zu erfolgen. Der Abzug
von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.

 

3.Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis im Voraus zahlbar. Verzugszinsen werden
in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. (siehe Anhang 1) berechnet. Die
Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Für den Fall, dass wir einen
höheren Verzugsschaden geltend machen, hat der Besteller die Möglichkeit, uns nachzuweisen,
dass der geltend gemachte Verzugsschaden überhaupt nicht oder in zumindest wesentlich
niedrigerer Höhe angefallen ist.

 
 
 

IV. Aufrechnung und ZurückbehaltungsrechteDem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Forderungen rechtskräftig
festgestellt oder unbestritten sind. Zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche ist der Besteller auch
berechtigt, wenn er Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend macht.
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.   
 
 

V. Lieferzeit
1.Soweit kein ausdrücklich verbindlicher Liefertermin vereinbart wurde, sind unsere Liefertermine
bzw. Lieferfristen ausschließlich unverbindliche Angaben.

 

2.Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße
Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages
bleibt vorbehalten.

 

3.Der Besteller kann 5 Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins/Lieferfrist
uns in Textform auffordern binnen einer angemessenen Frist zu liefern. Sollten wir einen
ausdrücklichen Liefertermin/eine Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder wenn wir aus anderem
Grund in Verzug geraten, so muss der Besteller uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung
der Leistung setzen. Wenn wir die Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so ist der Besteller
berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten.

 

4.Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten,
so sind wir berechtigt, den uns hierdurch entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Dem
Besteller bleibt seinerseits vorbehalten nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe
überhaupt nicht oder zumindest wesentlich niedriger entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den
Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät.

 

5.Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben
unberührt.

 
 
 

VI. Eigentumsvorbehalt
1.Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher
Forderungen aus dem Liefervertrag vor.

 

2.Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die
Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen
Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern (Hinweis: nur
zulässig bei Verkauf hochwertiger Güter). Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten
durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange
das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich in Textform zu
benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter
ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen
Kosten einer Klage gemäß Paragraf 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns
entstandenen Ausfall.

 

3.Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets
Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers
an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht
gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache
im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die
Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist,
gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer
Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm
durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen;
wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.

 

4.Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben,
soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

 
 
 

VII. Gewährleistung und Mängelrüge
1.Soweit die in unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltenen
Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind, sind die dort
enthaltenen Abbildungen oder Zeichnungen nur annähernd maßgebend.
2.Soweit der gelieferte Gegenstand nicht den nachfolgend aufgeführten subjektiven Anforderungen,
den objektiven Anforderungen oder den Montageanforderungen entspricht, so sind wir zur
Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur
Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind.

 

Die Sache entspricht nicht den subjektiven Anforderungen, wenna) sie nicht die zwischen dem Besteller und uns vereinbarte Beschaffenheit aufweist oderb) sie sich nicht für die nach unserem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet oderc) sie nicht mit dem vereinbarten Zubehör und den vereinbarten Anleitungen, einschließlich Montage-
und Installationsanleitungen, übergeben wird. 

Soweit nicht zwischen dem Besteller und uns unter Beachtung der geltenden Informations- und
Formvorschriften etwas anderes vereinbart wurde, entspricht die Sache nicht den objektiven
Anforderungen, wenna) sie sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet oderb) sie nicht die Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen derselben Art üblich ist und die der Besteller
erwarten kann unter Berücksichtigung der Art der Sache und der öffentlichen Äußerungen, die von
uns oder einem anderen Glied der Vertragskette oder in deren Auftrag, insbesondere in der Werbung
oder auf dem Etikett, abgegeben wurden oderc) wenn sie nicht der Beschaffenheit einer Probe oder eines Musters entspricht, die oder das wir dem
Besteller vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt haben, oderd) wenn sie nicht mit dem Zubehör einschließlich der Verpackung, der Montage- oder
Installationsanleitung sowie anderen Anleitungen übergeben wird, deren Erhalt der Besteller erwarten
kann. 

Eine wirksame anderweitige Vereinbarung zwischen dem Besteller und uns über die objektiven
Anforderungen der Sache setzt voraus, dass der Besteller vor Abgabe seiner Vertragserklärung
eigens davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass ein bestimmtes Merkmal der Ware von den objektiven
Anforderungen abweicht, und die Abweichung in diesem Sinne im Vertrag ausdrücklich und gesondert
vereinbart wurde.

3.Der Besteller hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die vom Besteller gewählte Art der
Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die
andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Besteller bleibt. Während der
Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den
Besteller ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten Versuch als
fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den
sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder haben wir
die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung des
Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.

Der Besteller hat uns keine Frist zur Nacherfüllung zu setzen. Sobald der Besteller uns über den
Mangel unterrichtet hat, eine angemessene Frist abgelaufen ist und bis dahin keine Nacherfüllung
erfolgt ist, ist der Besteller ebenfalls zum Rücktritt oder zur Minderung berechtigt.
4.Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der
Besteller erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder wir die
Nacherfüllung verweigert haben. Der Besteller hat uns keine Frist zur Nacherfüllung zu setzen.
Sobald der Besteller uns über den Mangel unterrichtet hat, eine angemessene Frist abgelaufen ist
und bis dahin keine Nacherfüllung erfolgt ist, ist der Besteller ebenfalls zur Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen berechtigt. Das Recht des Bestellers zur Geltendmachung von
weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon
unberührt.
5.Das Recht des Bestellers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen
zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt. Wir haften unbeschadet vorstehender
Regelungen und der nachfolgenden Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an
Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung
unserer gesetzlichen Vertretern oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die
von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die
auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist, unserer gesetzlichen
Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile
derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haften wir auch im
Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder
Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann,
wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und
Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.

 

6.Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese
Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung
des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur,
soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei
einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im
Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1 – 3 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit
die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen
betroffen ist.

 

7.Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruchs ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies
auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.

 

8.Die Gewährleistungsfrist beträgt grundsätzlich 2 Jahre, gerechnet ab Gefahrübergang. Hat sich
ein Mangel innerhalb der Verjährungsfrist gezeigt, so tritt die Verjährung nicht vor dem Ablauf von
vier Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem sich der Mangel erstmals gezeigt hat. Hat der
Besteller zur Nacherfüllung oder zur Erfüllung von Ansprüchen aus einer Garantie die Ware an
uns oder auf unsere Veranlassung einem Dritten übergeben, so tritt die Verjährung von
Ansprüchen wegen des geltend gemachten Mangels nicht vor Ablauf von zwei Monaten nach dem
Zeitpunkt ein, in dem die nachgebesserte oder ersetzte Ware dem Besteller übergeben wurde.
Diese Frist gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche
aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.

 
 
 

VIII. Sonstiges
1.Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

 

2.Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Anhang 1: Ihre Rechte 
 

GewährleistungsfristenBei Kauf- und/oder Werkvertrag beträgt die Gewährleistungsfrist grundsätzlich zwei (2) Jahre. Hat sich
ein Mangel innerhalb der Verjährungsfrist gezeigt, so tritt die Verjährung nicht vor dem Ablauf von vier
Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem sich der Mangel erstmals gezeigt und gemeldet wurdehat.
Hat der Besteller zur Nacherfüllung oder zur Erfüllung von Ansprüchen aus einer Garantie die Ware
an uns oder auf unsere Veranlassung einem Dritten übergeben, so tritt die Verjährung von
Ansprüchen wegen des geltend gemachten Mangels nicht vor Ablauf von zwei Monaten nach dem
Zeitpunkt ein, in dem die nachgebesserte oder ersetzte Ware dem Besteller übergeben wurde. Es
gelten folgende Gewährleistungsfristen: 
 

Bewegliche Sachen außer Baumaterialien:
Neu Käufer ist Verbraucher Zwei Jahre

 Käufer ist Unternehmer Ein Jahr   Gebraucht Käufer ist Verbraucher Ein Jahr Käufer ist Unternehmer Keine
 
 

Baumaterialien, elektronische Komponenten (sofern eingebaut):
Neu  Käufer ist Verbraucher Ein Jahr

  Käufer ist Unternehmer KeineGebraucht Käufer ist Verbraucher Keine Käufer ist Unternehmer Keine
 
 

Unbebaute Grundstücke:
Bauwerke  Keine

Neubau  Fünf JahreAltbau  Keine
 

Die Vereinbarung über eine verkürzte Verjährung ist nur wirksam, wenn der Besteller vor der Abgabe
seiner Vertragserklärung von der Verkürzung der Verjährungsfrist eigens in Kenntnis gesetzt wurde
und die Verkürzung der Verjährungsfrist im Vertrag ausdrücklich und gesondert vereinbart wurde was
hiermit der Fall ist. 

Beschränkung auf Nacherfüllung
Der Käufer kann bei einer mangelhaften Sache als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung
des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. Erst wenn die Nacherfüllung
nicht gelingt, nicht möglich oder nicht zumutbar ist, kann der Käufer – in zweiter Linie –
Gewährleistungsrechte geltend machen: Rücktritt oder Minderung. Beschränkungen allein auf die
Nacherfüllung sind unwirksam, wenn dem anderen Vertragsteil bei Fehlschlagen der Nacherfüllung
das Minderungsrecht aberkannt wird. 

Höhe der Verzugszinsen
Ab Beginn des Verzugs schuldet der Käufer dem Verkäufer zusätzlich zum Kaufpreis Verzugszinsen.
Ist an dem Kaufvertrag ein Verbraucher beteiligt, sei es als Käufer oder als Verkäufer, beträgt der
Zinssatz 5 % über dem Basiszinssatz. Bei Kaufverträgen zwischen Unternehmern beträgt der Zinssatz
8 % über dem Basiszinssatz. Siehe: Basiszinssatz nach § 247 BGBUnter https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-
regelungen/basiszinssatz-607820 können die aktuellen Basiszinssätze eingesehen werden.
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Acceptance
Company Role Surname Signature Date

Borgmann Aquaponics
Hydroponics

Service provider Borgmann Aquaponics
Hydroponics

[Signature] __.__.____

[Customer] customer [Customer/Company
Name]

[Signature] __.__.____

 
reaction time
0-8 hours (during business hours) for high priority issues.
Within 48 hours for medium priority issues.
Within 5 working days for issues classified as low priority.

Contents
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5.4. Assumptions about service.
6. Service Management.
6.1. Service Availability.
6.2. Service Requests.

  

1. Overview of the agreement
1. Agreement Overview
This Agreement constitutes a service level agreement ("SLA" or "Agreement") between Company Name (the "Service Provider")
and Customer Name (the "Customer") for the provision of services (the "Service" or " Services") that are necessary to support
and maintain the product or service name.
This Agreement will remain in effect until replaced by a revised Agreement mutually approved by the parties involved.
This Agreement outlines the parameters of all covered Servie Services as understood by the principal parties involved. This
Agreement does not replace current processes and procedures except as expressly stated herein.

2. Goal setting and goals
2. This Agreement is intended to ensure that the right elements and commitments are in place to ensure consistent support and
delivery of services to the Customer(s) by the Service Provider(s).
The purpose of this Agreement is to reach a mutual agreement on the provision of services between the Service Provider(s) and
the Customer(s).
The objectives of this agreement are:
Clear reference to service ownership, responsibility, roles and/or responsibilities.
to provide the customer with a clear, precise and measurable description of the service provision.
Consistency of ideas about expected service delivery with actual support and delivery of the service.

3. Participants
The following Service Provider and Customer(s) form the basis of the Agreement and are the key stakeholders in connection
with this SLA:
Service provider: company name. “Borgmann Aquaponics Hydroponics”
Customer(s): Customer (“Customer”)

Borgmann Aquaponik Hydroponik, UID: CHE-312.034.071, Schumacherweg 19, CH-8046 Zürich, Schweiz
Bankverbindung: Credit Suisse AG, Zürich, IBAN: CH03 0483 5164 2971 5100 0, BIC/SWIFT: CRESCHZZ80A

https://borgmann-aquaponik-hydroponik.ch

 

Allgemeine Verkaufsbedingungen (AGB)I. Angebot und VertragsabschlussDie vom Besteller (auch elektronisch) unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes Angebot. Wir
können dieses Angebot innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung
annehmen oder innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zusenden.Alle Preise in unserem virtuellen Laden sind in Euro. Der ungefähre Wert in anderen Währungen dient
nur zur Orientierung. Wir behalten uns die Möglichkeit vor, eventuelle Druckfehler im virtuellen Laden
zu korrigieren. Unabhängig vom angezeigten Preis in einer anderen Währung als Euro, gilt der offizielle
Umtauschkurs im Moment des Erwerbs! 

Bitte beachten Sie den Hinweis im Anhang 1 ! 
 
 

II. Überlassene UnterlagenAn allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen – auch
in elektronischer Form –, wie z.B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns das Eigentums-
und Urheberrecht vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn,
wir erteilen dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des
Bestellers nicht innerhalb der Frist von Abschnitt I annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich
zurückzusenden. 
 
 

III. Preise und Zahlung
1.In unseren Preisen ist die Umsatzsteuer aber nicht die Verpackungskosten enthalten. Liefer- und
Versandkosten sind in unseren Preisen nicht enthalten.

 

2.Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf unser Firmenkonto zu erfolgen. Der Abzug
von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.

 

3.Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis im Voraus zahlbar. Verzugszinsen werden
in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. (siehe Anhang 1) berechnet. Die
Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Für den Fall, dass wir einen
höheren Verzugsschaden geltend machen, hat der Besteller die Möglichkeit, uns nachzuweisen,
dass der geltend gemachte Verzugsschaden überhaupt nicht oder in zumindest wesentlich
niedrigerer Höhe angefallen ist.

 
 
 

IV. Aufrechnung und ZurückbehaltungsrechteDem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Forderungen rechtskräftig
festgestellt oder unbestritten sind. Zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche ist der Besteller auch
berechtigt, wenn er Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend macht.
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.   
 
 

V. Lieferzeit
1.Soweit kein ausdrücklich verbindlicher Liefertermin vereinbart wurde, sind unsere Liefertermine
bzw. Lieferfristen ausschließlich unverbindliche Angaben.

 

2.Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße
Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages
bleibt vorbehalten.

 

3.Der Besteller kann 5 Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins/Lieferfrist
uns in Textform auffordern binnen einer angemessenen Frist zu liefern. Sollten wir einen
ausdrücklichen Liefertermin/eine Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder wenn wir aus anderem
Grund in Verzug geraten, so muss der Besteller uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung
der Leistung setzen. Wenn wir die Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so ist der Besteller
berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten.

 

4.Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten,
so sind wir berechtigt, den uns hierdurch entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Dem
Besteller bleibt seinerseits vorbehalten nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe
überhaupt nicht oder zumindest wesentlich niedriger entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den
Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät.

 

5.Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben
unberührt.

 
 
 

VI. Eigentumsvorbehalt
1.Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher
Forderungen aus dem Liefervertrag vor.

 

2.Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die
Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen
Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern (Hinweis: nur
zulässig bei Verkauf hochwertiger Güter). Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten
durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange
das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich in Textform zu
benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter
ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen
Kosten einer Klage gemäß Paragraf 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns
entstandenen Ausfall.

 

3.Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets
Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers
an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht
gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache
im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die
Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist,
gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer
Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm
durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen;
wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.

 

4.Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben,
soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

 
 
 

VII. Gewährleistung und Mängelrüge
1.Soweit die in unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltenen
Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind, sind die dort
enthaltenen Abbildungen oder Zeichnungen nur annähernd maßgebend.
2.Soweit der gelieferte Gegenstand nicht den nachfolgend aufgeführten subjektiven Anforderungen,
den objektiven Anforderungen oder den Montageanforderungen entspricht, so sind wir zur
Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur
Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind.

 

Die Sache entspricht nicht den subjektiven Anforderungen, wenna) sie nicht die zwischen dem Besteller und uns vereinbarte Beschaffenheit aufweist oderb) sie sich nicht für die nach unserem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet oderc) sie nicht mit dem vereinbarten Zubehör und den vereinbarten Anleitungen, einschließlich Montage-
und Installationsanleitungen, übergeben wird. 

Soweit nicht zwischen dem Besteller und uns unter Beachtung der geltenden Informations- und
Formvorschriften etwas anderes vereinbart wurde, entspricht die Sache nicht den objektiven
Anforderungen, wenna) sie sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet oderb) sie nicht die Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen derselben Art üblich ist und die der Besteller
erwarten kann unter Berücksichtigung der Art der Sache und der öffentlichen Äußerungen, die von
uns oder einem anderen Glied der Vertragskette oder in deren Auftrag, insbesondere in der Werbung
oder auf dem Etikett, abgegeben wurden oderc) wenn sie nicht der Beschaffenheit einer Probe oder eines Musters entspricht, die oder das wir dem
Besteller vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt haben, oderd) wenn sie nicht mit dem Zubehör einschließlich der Verpackung, der Montage- oder
Installationsanleitung sowie anderen Anleitungen übergeben wird, deren Erhalt der Besteller erwarten
kann. 

Eine wirksame anderweitige Vereinbarung zwischen dem Besteller und uns über die objektiven
Anforderungen der Sache setzt voraus, dass der Besteller vor Abgabe seiner Vertragserklärung
eigens davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass ein bestimmtes Merkmal der Ware von den objektiven
Anforderungen abweicht, und die Abweichung in diesem Sinne im Vertrag ausdrücklich und gesondert
vereinbart wurde.

3.Der Besteller hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die vom Besteller gewählte Art der
Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die
andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Besteller bleibt. Während der
Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den
Besteller ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten Versuch als
fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den
sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder haben wir
die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung des
Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.

Der Besteller hat uns keine Frist zur Nacherfüllung zu setzen. Sobald der Besteller uns über den
Mangel unterrichtet hat, eine angemessene Frist abgelaufen ist und bis dahin keine Nacherfüllung
erfolgt ist, ist der Besteller ebenfalls zum Rücktritt oder zur Minderung berechtigt.
4.Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der
Besteller erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder wir die
Nacherfüllung verweigert haben. Der Besteller hat uns keine Frist zur Nacherfüllung zu setzen.
Sobald der Besteller uns über den Mangel unterrichtet hat, eine angemessene Frist abgelaufen ist
und bis dahin keine Nacherfüllung erfolgt ist, ist der Besteller ebenfalls zur Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen berechtigt. Das Recht des Bestellers zur Geltendmachung von
weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon
unberührt.
5.Das Recht des Bestellers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen
zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt. Wir haften unbeschadet vorstehender
Regelungen und der nachfolgenden Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an
Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung
unserer gesetzlichen Vertretern oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die
von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die
auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist, unserer gesetzlichen
Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile
derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haften wir auch im
Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder
Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann,
wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und
Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.

 

6.Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese
Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung
des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur,
soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei
einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im
Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1 – 3 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit
die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen
betroffen ist.

 

7.Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruchs ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies
auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.

 

8.Die Gewährleistungsfrist beträgt grundsätzlich 2 Jahre, gerechnet ab Gefahrübergang. Hat sich
ein Mangel innerhalb der Verjährungsfrist gezeigt, so tritt die Verjährung nicht vor dem Ablauf von
vier Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem sich der Mangel erstmals gezeigt hat. Hat der
Besteller zur Nacherfüllung oder zur Erfüllung von Ansprüchen aus einer Garantie die Ware an
uns oder auf unsere Veranlassung einem Dritten übergeben, so tritt die Verjährung von
Ansprüchen wegen des geltend gemachten Mangels nicht vor Ablauf von zwei Monaten nach dem
Zeitpunkt ein, in dem die nachgebesserte oder ersetzte Ware dem Besteller übergeben wurde.
Diese Frist gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche
aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.

 
 
 

VIII. Sonstiges
1.Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

 

2.Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Anhang 1: Ihre Rechte 
 

GewährleistungsfristenBei Kauf- und/oder Werkvertrag beträgt die Gewährleistungsfrist grundsätzlich zwei (2) Jahre. Hat sich
ein Mangel innerhalb der Verjährungsfrist gezeigt, so tritt die Verjährung nicht vor dem Ablauf von vier
Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem sich der Mangel erstmals gezeigt und gemeldet wurdehat.
Hat der Besteller zur Nacherfüllung oder zur Erfüllung von Ansprüchen aus einer Garantie die Ware
an uns oder auf unsere Veranlassung einem Dritten übergeben, so tritt die Verjährung von
Ansprüchen wegen des geltend gemachten Mangels nicht vor Ablauf von zwei Monaten nach dem
Zeitpunkt ein, in dem die nachgebesserte oder ersetzte Ware dem Besteller übergeben wurde. Es
gelten folgende Gewährleistungsfristen: 
 

Bewegliche Sachen außer Baumaterialien:
Neu Käufer ist Verbraucher Zwei Jahre

 Käufer ist Unternehmer Ein Jahr   Gebraucht Käufer ist Verbraucher Ein Jahr Käufer ist Unternehmer Keine
 
 

Baumaterialien, elektronische Komponenten (sofern eingebaut):
Neu  Käufer ist Verbraucher Ein Jahr

  Käufer ist Unternehmer KeineGebraucht Käufer ist Verbraucher Keine Käufer ist Unternehmer Keine
 
 

Unbebaute Grundstücke:
Bauwerke  Keine

Neubau  Fünf JahreAltbau  Keine
 

Die Vereinbarung über eine verkürzte Verjährung ist nur wirksam, wenn der Besteller vor der Abgabe
seiner Vertragserklärung von der Verkürzung der Verjährungsfrist eigens in Kenntnis gesetzt wurde
und die Verkürzung der Verjährungsfrist im Vertrag ausdrücklich und gesondert vereinbart wurde was
hiermit der Fall ist. 

Beschränkung auf Nacherfüllung
Der Käufer kann bei einer mangelhaften Sache als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung
des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. Erst wenn die Nacherfüllung
nicht gelingt, nicht möglich oder nicht zumutbar ist, kann der Käufer – in zweiter Linie –
Gewährleistungsrechte geltend machen: Rücktritt oder Minderung. Beschränkungen allein auf die
Nacherfüllung sind unwirksam, wenn dem anderen Vertragsteil bei Fehlschlagen der Nacherfüllung
das Minderungsrecht aberkannt wird. 

Höhe der Verzugszinsen
Ab Beginn des Verzugs schuldet der Käufer dem Verkäufer zusätzlich zum Kaufpreis Verzugszinsen.
Ist an dem Kaufvertrag ein Verbraucher beteiligt, sei es als Käufer oder als Verkäufer, beträgt der
Zinssatz 5 % über dem Basiszinssatz. Bei Kaufverträgen zwischen Unternehmern beträgt der Zinssatz
8 % über dem Basiszinssatz. Siehe: Basiszinssatz nach § 247 BGBUnter https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-
regelungen/basiszinssatz-607820 können die aktuellen Basiszinssätze eingesehen werden.
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4. Regular review
This Agreement is effective as of the effective date set forth herein and is effective until further notice. This agreement should be
reviewed at least once per fiscal year; however, in lieu of a review during a specified period, the current Agreement will remain
in effect.
The Business Relationship Manager (“Document Owner”) is responsible for facilitating the regular review of this document. The
contents of this document may be changed if necessary, provided that the main parties concerned agree and all affected parties
are informed thereof. The document owner will incorporate any subsequent revisions and obtain mutual agreements/approval as
necessary.
Business Relationship Manager: Borgmann Aquaponics Hydroponics
Review Period: Semi-Annual (6 Months)
Last Review Date: July 23, 2022
Next Review Date: January 23, 2023

5. Service Agreement
The following detailed performance parameters are the responsibility of the service provider in the ongoing maintenance of this
contract.

5.1 Scope of the service

The following services are subject to this agreement;
Manned telephone support
Monitored email support
Remote support via Remote Desktop and virtual private network when available
Scheduled or emergency on-site support (additional costs apply)
Monthly system health checks

5.2 Customer requirements

Customer's responsibilities and/or requirements in relation to this Agreement include:
 
Payment of all support costs at the agreed intervals.
Adequate availability of customer representative(s) to resolve a service-related incident or request.

5.3 Service Provider Requirements

Service Provider's responsibilities and/or requirements in support of this Agreement include:
Compliance with response times for service-related incidents.
Adequate notification to the customer of all scheduled maintenance.

5.4 Service Assumptions

Assumptions regarding services and/or components in scope include:
Changes to the services will be communicated and documented to all parties involved.

6. Service Management
Effective support of in-scope services is the result of maintaining consistent service levels. The following sections provide
relevant details about service availability, monitoring in-scope services, and related components.

6.1 Availability of the Service

The accessibility parameters for the Services covered in this Agreement are as follows:
Telephone support: 9:00 a.m. to 5:00 p.m., Monday to Friday.
Calls received outside of office hours will be forwarded to a cell phone and an attempt will be made to answer or process the
call.
Email Support: Monitored 9:00 a.m. to 5:00 p.m., Monday to Friday.
Emails received outside of office hours will be accepted, but cannot be guaranteed to be processed by the next business day.
Onsite support is guaranteed within 72 hours during the business week. Travel costs will be charged additionally.

Borgmann Aquaponik Hydroponik, UID: CHE-312.034.071, Schumacherweg 19, CH-8046 Zürich, Schweiz
Bankverbindung: Credit Suisse AG, Zürich, IBAN: CH03 0483 5164 2971 5100 0, BIC/SWIFT: CRESCHZZ80A

https://borgmann-aquaponik-hydroponik.ch

 

Allgemeine Verkaufsbedingungen (AGB)I. Angebot und VertragsabschlussDie vom Besteller (auch elektronisch) unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes Angebot. Wir
können dieses Angebot innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung
annehmen oder innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zusenden.Alle Preise in unserem virtuellen Laden sind in Euro. Der ungefähre Wert in anderen Währungen dient
nur zur Orientierung. Wir behalten uns die Möglichkeit vor, eventuelle Druckfehler im virtuellen Laden
zu korrigieren. Unabhängig vom angezeigten Preis in einer anderen Währung als Euro, gilt der offizielle
Umtauschkurs im Moment des Erwerbs! 

Bitte beachten Sie den Hinweis im Anhang 1 ! 
 
 

II. Überlassene UnterlagenAn allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen – auch
in elektronischer Form –, wie z.B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns das Eigentums-
und Urheberrecht vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn,
wir erteilen dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des
Bestellers nicht innerhalb der Frist von Abschnitt I annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich
zurückzusenden. 
 
 

III. Preise und Zahlung
1.In unseren Preisen ist die Umsatzsteuer aber nicht die Verpackungskosten enthalten. Liefer- und
Versandkosten sind in unseren Preisen nicht enthalten.

 

2.Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf unser Firmenkonto zu erfolgen. Der Abzug
von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.

 

3.Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis im Voraus zahlbar. Verzugszinsen werden
in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. (siehe Anhang 1) berechnet. Die
Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Für den Fall, dass wir einen
höheren Verzugsschaden geltend machen, hat der Besteller die Möglichkeit, uns nachzuweisen,
dass der geltend gemachte Verzugsschaden überhaupt nicht oder in zumindest wesentlich
niedrigerer Höhe angefallen ist.

 
 
 

IV. Aufrechnung und ZurückbehaltungsrechteDem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Forderungen rechtskräftig
festgestellt oder unbestritten sind. Zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche ist der Besteller auch
berechtigt, wenn er Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend macht.
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.   
 
 

V. Lieferzeit
1.Soweit kein ausdrücklich verbindlicher Liefertermin vereinbart wurde, sind unsere Liefertermine
bzw. Lieferfristen ausschließlich unverbindliche Angaben.

 

2.Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße
Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages
bleibt vorbehalten.

 

3.Der Besteller kann 5 Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins/Lieferfrist
uns in Textform auffordern binnen einer angemessenen Frist zu liefern. Sollten wir einen
ausdrücklichen Liefertermin/eine Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder wenn wir aus anderem
Grund in Verzug geraten, so muss der Besteller uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung
der Leistung setzen. Wenn wir die Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so ist der Besteller
berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten.

 

4.Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten,
so sind wir berechtigt, den uns hierdurch entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Dem
Besteller bleibt seinerseits vorbehalten nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe
überhaupt nicht oder zumindest wesentlich niedriger entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den
Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät.

 

5.Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben
unberührt.

 
 
 

VI. Eigentumsvorbehalt
1.Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher
Forderungen aus dem Liefervertrag vor.

 

2.Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die
Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen
Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern (Hinweis: nur
zulässig bei Verkauf hochwertiger Güter). Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten
durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange
das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich in Textform zu
benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter
ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen
Kosten einer Klage gemäß Paragraf 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns
entstandenen Ausfall.

 

3.Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets
Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers
an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht
gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache
im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die
Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist,
gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer
Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm
durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen;
wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.

 

4.Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben,
soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

 
 
 

VII. Gewährleistung und Mängelrüge
1.Soweit die in unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltenen
Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind, sind die dort
enthaltenen Abbildungen oder Zeichnungen nur annähernd maßgebend.
2.Soweit der gelieferte Gegenstand nicht den nachfolgend aufgeführten subjektiven Anforderungen,
den objektiven Anforderungen oder den Montageanforderungen entspricht, so sind wir zur
Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur
Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind.

 

Die Sache entspricht nicht den subjektiven Anforderungen, wenna) sie nicht die zwischen dem Besteller und uns vereinbarte Beschaffenheit aufweist oderb) sie sich nicht für die nach unserem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet oderc) sie nicht mit dem vereinbarten Zubehör und den vereinbarten Anleitungen, einschließlich Montage-
und Installationsanleitungen, übergeben wird. 

Soweit nicht zwischen dem Besteller und uns unter Beachtung der geltenden Informations- und
Formvorschriften etwas anderes vereinbart wurde, entspricht die Sache nicht den objektiven
Anforderungen, wenna) sie sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet oderb) sie nicht die Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen derselben Art üblich ist und die der Besteller
erwarten kann unter Berücksichtigung der Art der Sache und der öffentlichen Äußerungen, die von
uns oder einem anderen Glied der Vertragskette oder in deren Auftrag, insbesondere in der Werbung
oder auf dem Etikett, abgegeben wurden oderc) wenn sie nicht der Beschaffenheit einer Probe oder eines Musters entspricht, die oder das wir dem
Besteller vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt haben, oderd) wenn sie nicht mit dem Zubehör einschließlich der Verpackung, der Montage- oder
Installationsanleitung sowie anderen Anleitungen übergeben wird, deren Erhalt der Besteller erwarten
kann. 

Eine wirksame anderweitige Vereinbarung zwischen dem Besteller und uns über die objektiven
Anforderungen der Sache setzt voraus, dass der Besteller vor Abgabe seiner Vertragserklärung
eigens davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass ein bestimmtes Merkmal der Ware von den objektiven
Anforderungen abweicht, und die Abweichung in diesem Sinne im Vertrag ausdrücklich und gesondert
vereinbart wurde.

3.Der Besteller hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die vom Besteller gewählte Art der
Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die
andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Besteller bleibt. Während der
Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den
Besteller ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten Versuch als
fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den
sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder haben wir
die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung des
Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.

Der Besteller hat uns keine Frist zur Nacherfüllung zu setzen. Sobald der Besteller uns über den
Mangel unterrichtet hat, eine angemessene Frist abgelaufen ist und bis dahin keine Nacherfüllung
erfolgt ist, ist der Besteller ebenfalls zum Rücktritt oder zur Minderung berechtigt.
4.Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der
Besteller erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder wir die
Nacherfüllung verweigert haben. Der Besteller hat uns keine Frist zur Nacherfüllung zu setzen.
Sobald der Besteller uns über den Mangel unterrichtet hat, eine angemessene Frist abgelaufen ist
und bis dahin keine Nacherfüllung erfolgt ist, ist der Besteller ebenfalls zur Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen berechtigt. Das Recht des Bestellers zur Geltendmachung von
weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon
unberührt.
5.Das Recht des Bestellers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen
zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt. Wir haften unbeschadet vorstehender
Regelungen und der nachfolgenden Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an
Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung
unserer gesetzlichen Vertretern oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die
von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die
auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist, unserer gesetzlichen
Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile
derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haften wir auch im
Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder
Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann,
wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und
Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.

 

6.Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese
Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung
des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur,
soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei
einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im
Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1 – 3 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit
die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen
betroffen ist.

 

7.Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruchs ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies
auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.

 

8.Die Gewährleistungsfrist beträgt grundsätzlich 2 Jahre, gerechnet ab Gefahrübergang. Hat sich
ein Mangel innerhalb der Verjährungsfrist gezeigt, so tritt die Verjährung nicht vor dem Ablauf von
vier Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem sich der Mangel erstmals gezeigt hat. Hat der
Besteller zur Nacherfüllung oder zur Erfüllung von Ansprüchen aus einer Garantie die Ware an
uns oder auf unsere Veranlassung einem Dritten übergeben, so tritt die Verjährung von
Ansprüchen wegen des geltend gemachten Mangels nicht vor Ablauf von zwei Monaten nach dem
Zeitpunkt ein, in dem die nachgebesserte oder ersetzte Ware dem Besteller übergeben wurde.
Diese Frist gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche
aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.

 
 
 

VIII. Sonstiges
1.Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

 

2.Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Anhang 1: Ihre Rechte 
 

GewährleistungsfristenBei Kauf- und/oder Werkvertrag beträgt die Gewährleistungsfrist grundsätzlich zwei (2) Jahre. Hat sich
ein Mangel innerhalb der Verjährungsfrist gezeigt, so tritt die Verjährung nicht vor dem Ablauf von vier
Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem sich der Mangel erstmals gezeigt und gemeldet wurdehat.
Hat der Besteller zur Nacherfüllung oder zur Erfüllung von Ansprüchen aus einer Garantie die Ware
an uns oder auf unsere Veranlassung einem Dritten übergeben, so tritt die Verjährung von
Ansprüchen wegen des geltend gemachten Mangels nicht vor Ablauf von zwei Monaten nach dem
Zeitpunkt ein, in dem die nachgebesserte oder ersetzte Ware dem Besteller übergeben wurde. Es
gelten folgende Gewährleistungsfristen: 
 

Bewegliche Sachen außer Baumaterialien:
Neu Käufer ist Verbraucher Zwei Jahre

 Käufer ist Unternehmer Ein Jahr   Gebraucht Käufer ist Verbraucher Ein Jahr Käufer ist Unternehmer Keine
 
 

Baumaterialien, elektronische Komponenten (sofern eingebaut):
Neu  Käufer ist Verbraucher Ein Jahr

  Käufer ist Unternehmer KeineGebraucht Käufer ist Verbraucher Keine Käufer ist Unternehmer Keine
 
 

Unbebaute Grundstücke:
Bauwerke  Keine

Neubau  Fünf JahreAltbau  Keine
 

Die Vereinbarung über eine verkürzte Verjährung ist nur wirksam, wenn der Besteller vor der Abgabe
seiner Vertragserklärung von der Verkürzung der Verjährungsfrist eigens in Kenntnis gesetzt wurde
und die Verkürzung der Verjährungsfrist im Vertrag ausdrücklich und gesondert vereinbart wurde was
hiermit der Fall ist. 

Beschränkung auf Nacherfüllung
Der Käufer kann bei einer mangelhaften Sache als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung
des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. Erst wenn die Nacherfüllung
nicht gelingt, nicht möglich oder nicht zumutbar ist, kann der Käufer – in zweiter Linie –
Gewährleistungsrechte geltend machen: Rücktritt oder Minderung. Beschränkungen allein auf die
Nacherfüllung sind unwirksam, wenn dem anderen Vertragsteil bei Fehlschlagen der Nacherfüllung
das Minderungsrecht aberkannt wird. 

Höhe der Verzugszinsen
Ab Beginn des Verzugs schuldet der Käufer dem Verkäufer zusätzlich zum Kaufpreis Verzugszinsen.
Ist an dem Kaufvertrag ein Verbraucher beteiligt, sei es als Käufer oder als Verkäufer, beträgt der
Zinssatz 5 % über dem Basiszinssatz. Bei Kaufverträgen zwischen Unternehmern beträgt der Zinssatz
8 % über dem Basiszinssatz. Siehe: Basiszinssatz nach § 247 BGBUnter https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-
regelungen/basiszinssatz-607820 können die aktuellen Basiszinssätze eingesehen werden.
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6.2 Service Requests

In support of the Services described in this Agreement, Service Provider will respond to Service-related incidents and/or
requests from Customer within the following time periods:
0-8 hours (during business hours) for high priority issues.
Within 48 hours for medium priority issues.
Within 5 working days for issues classified as low priority.
Remote support will be provided within the time frames set out above, depending on the priority of the support request.
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Allgemeine Verkaufsbedingungen (AGB)I. Angebot und VertragsabschlussDie vom Besteller (auch elektronisch) unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes Angebot. Wir
können dieses Angebot innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung
annehmen oder innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zusenden.Alle Preise in unserem virtuellen Laden sind in Euro. Der ungefähre Wert in anderen Währungen dient
nur zur Orientierung. Wir behalten uns die Möglichkeit vor, eventuelle Druckfehler im virtuellen Laden
zu korrigieren. Unabhängig vom angezeigten Preis in einer anderen Währung als Euro, gilt der offizielle
Umtauschkurs im Moment des Erwerbs! 

Bitte beachten Sie den Hinweis im Anhang 1 ! 
 
 

II. Überlassene UnterlagenAn allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen – auch
in elektronischer Form –, wie z.B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns das Eigentums-
und Urheberrecht vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn,
wir erteilen dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des
Bestellers nicht innerhalb der Frist von Abschnitt I annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich
zurückzusenden. 
 
 

III. Preise und Zahlung
1.In unseren Preisen ist die Umsatzsteuer aber nicht die Verpackungskosten enthalten. Liefer- und
Versandkosten sind in unseren Preisen nicht enthalten.

 

2.Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf unser Firmenkonto zu erfolgen. Der Abzug
von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.

 

3.Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis im Voraus zahlbar. Verzugszinsen werden
in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. (siehe Anhang 1) berechnet. Die
Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Für den Fall, dass wir einen
höheren Verzugsschaden geltend machen, hat der Besteller die Möglichkeit, uns nachzuweisen,
dass der geltend gemachte Verzugsschaden überhaupt nicht oder in zumindest wesentlich
niedrigerer Höhe angefallen ist.

 
 
 

IV. Aufrechnung und ZurückbehaltungsrechteDem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Forderungen rechtskräftig
festgestellt oder unbestritten sind. Zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche ist der Besteller auch
berechtigt, wenn er Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend macht.
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.   
 
 

V. Lieferzeit
1.Soweit kein ausdrücklich verbindlicher Liefertermin vereinbart wurde, sind unsere Liefertermine
bzw. Lieferfristen ausschließlich unverbindliche Angaben.

 

2.Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße
Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages
bleibt vorbehalten.

 

3.Der Besteller kann 5 Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins/Lieferfrist
uns in Textform auffordern binnen einer angemessenen Frist zu liefern. Sollten wir einen
ausdrücklichen Liefertermin/eine Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder wenn wir aus anderem
Grund in Verzug geraten, so muss der Besteller uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung
der Leistung setzen. Wenn wir die Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so ist der Besteller
berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten.

 

4.Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten,
so sind wir berechtigt, den uns hierdurch entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Dem
Besteller bleibt seinerseits vorbehalten nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe
überhaupt nicht oder zumindest wesentlich niedriger entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den
Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät.

 

5.Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben
unberührt.

 
 
 

VI. Eigentumsvorbehalt
1.Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher
Forderungen aus dem Liefervertrag vor.

 

2.Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die
Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen
Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern (Hinweis: nur
zulässig bei Verkauf hochwertiger Güter). Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten
durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange
das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich in Textform zu
benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter
ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen
Kosten einer Klage gemäß Paragraf 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns
entstandenen Ausfall.

 

3.Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets
Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers
an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht
gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache
im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die
Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist,
gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer
Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm
durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen;
wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.

 

4.Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben,
soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

 
 
 

VII. Gewährleistung und Mängelrüge
1.Soweit die in unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltenen
Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind, sind die dort
enthaltenen Abbildungen oder Zeichnungen nur annähernd maßgebend.
2.Soweit der gelieferte Gegenstand nicht den nachfolgend aufgeführten subjektiven Anforderungen,
den objektiven Anforderungen oder den Montageanforderungen entspricht, so sind wir zur
Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur
Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind.

 

Die Sache entspricht nicht den subjektiven Anforderungen, wenna) sie nicht die zwischen dem Besteller und uns vereinbarte Beschaffenheit aufweist oderb) sie sich nicht für die nach unserem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet oderc) sie nicht mit dem vereinbarten Zubehör und den vereinbarten Anleitungen, einschließlich Montage-
und Installationsanleitungen, übergeben wird. 

Soweit nicht zwischen dem Besteller und uns unter Beachtung der geltenden Informations- und
Formvorschriften etwas anderes vereinbart wurde, entspricht die Sache nicht den objektiven
Anforderungen, wenna) sie sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet oderb) sie nicht die Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen derselben Art üblich ist und die der Besteller
erwarten kann unter Berücksichtigung der Art der Sache und der öffentlichen Äußerungen, die von
uns oder einem anderen Glied der Vertragskette oder in deren Auftrag, insbesondere in der Werbung
oder auf dem Etikett, abgegeben wurden oderc) wenn sie nicht der Beschaffenheit einer Probe oder eines Musters entspricht, die oder das wir dem
Besteller vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt haben, oderd) wenn sie nicht mit dem Zubehör einschließlich der Verpackung, der Montage- oder
Installationsanleitung sowie anderen Anleitungen übergeben wird, deren Erhalt der Besteller erwarten
kann. 

Eine wirksame anderweitige Vereinbarung zwischen dem Besteller und uns über die objektiven
Anforderungen der Sache setzt voraus, dass der Besteller vor Abgabe seiner Vertragserklärung
eigens davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass ein bestimmtes Merkmal der Ware von den objektiven
Anforderungen abweicht, und die Abweichung in diesem Sinne im Vertrag ausdrücklich und gesondert
vereinbart wurde.

3.Der Besteller hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die vom Besteller gewählte Art der
Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die
andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Besteller bleibt. Während der
Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den
Besteller ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten Versuch als
fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den
sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder haben wir
die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung des
Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.

Der Besteller hat uns keine Frist zur Nacherfüllung zu setzen. Sobald der Besteller uns über den
Mangel unterrichtet hat, eine angemessene Frist abgelaufen ist und bis dahin keine Nacherfüllung
erfolgt ist, ist der Besteller ebenfalls zum Rücktritt oder zur Minderung berechtigt.
4.Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der
Besteller erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder wir die
Nacherfüllung verweigert haben. Der Besteller hat uns keine Frist zur Nacherfüllung zu setzen.
Sobald der Besteller uns über den Mangel unterrichtet hat, eine angemessene Frist abgelaufen ist
und bis dahin keine Nacherfüllung erfolgt ist, ist der Besteller ebenfalls zur Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen berechtigt. Das Recht des Bestellers zur Geltendmachung von
weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon
unberührt.
5.Das Recht des Bestellers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen
zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt. Wir haften unbeschadet vorstehender
Regelungen und der nachfolgenden Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an
Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung
unserer gesetzlichen Vertretern oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die
von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die
auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist, unserer gesetzlichen
Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile
derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haften wir auch im
Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder
Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann,
wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und
Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.

 

6.Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese
Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung
des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur,
soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei
einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im
Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1 – 3 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit
die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen
betroffen ist.

 

7.Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruchs ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies
auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.

 

8.Die Gewährleistungsfrist beträgt grundsätzlich 2 Jahre, gerechnet ab Gefahrübergang. Hat sich
ein Mangel innerhalb der Verjährungsfrist gezeigt, so tritt die Verjährung nicht vor dem Ablauf von
vier Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem sich der Mangel erstmals gezeigt hat. Hat der
Besteller zur Nacherfüllung oder zur Erfüllung von Ansprüchen aus einer Garantie die Ware an
uns oder auf unsere Veranlassung einem Dritten übergeben, so tritt die Verjährung von
Ansprüchen wegen des geltend gemachten Mangels nicht vor Ablauf von zwei Monaten nach dem
Zeitpunkt ein, in dem die nachgebesserte oder ersetzte Ware dem Besteller übergeben wurde.
Diese Frist gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche
aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.

 
 
 

VIII. Sonstiges
1.Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

 

2.Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Anhang 1: Ihre Rechte 
 

GewährleistungsfristenBei Kauf- und/oder Werkvertrag beträgt die Gewährleistungsfrist grundsätzlich zwei (2) Jahre. Hat sich
ein Mangel innerhalb der Verjährungsfrist gezeigt, so tritt die Verjährung nicht vor dem Ablauf von vier
Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem sich der Mangel erstmals gezeigt und gemeldet wurdehat.
Hat der Besteller zur Nacherfüllung oder zur Erfüllung von Ansprüchen aus einer Garantie die Ware
an uns oder auf unsere Veranlassung einem Dritten übergeben, so tritt die Verjährung von
Ansprüchen wegen des geltend gemachten Mangels nicht vor Ablauf von zwei Monaten nach dem
Zeitpunkt ein, in dem die nachgebesserte oder ersetzte Ware dem Besteller übergeben wurde. Es
gelten folgende Gewährleistungsfristen: 
 

Bewegliche Sachen außer Baumaterialien:
Neu Käufer ist Verbraucher Zwei Jahre

 Käufer ist Unternehmer Ein Jahr   Gebraucht Käufer ist Verbraucher Ein Jahr Käufer ist Unternehmer Keine
 
 

Baumaterialien, elektronische Komponenten (sofern eingebaut):
Neu  Käufer ist Verbraucher Ein Jahr

  Käufer ist Unternehmer KeineGebraucht Käufer ist Verbraucher Keine Käufer ist Unternehmer Keine
 
 

Unbebaute Grundstücke:
Bauwerke  Keine

Neubau  Fünf JahreAltbau  Keine
 

Die Vereinbarung über eine verkürzte Verjährung ist nur wirksam, wenn der Besteller vor der Abgabe
seiner Vertragserklärung von der Verkürzung der Verjährungsfrist eigens in Kenntnis gesetzt wurde
und die Verkürzung der Verjährungsfrist im Vertrag ausdrücklich und gesondert vereinbart wurde was
hiermit der Fall ist. 

Beschränkung auf Nacherfüllung
Der Käufer kann bei einer mangelhaften Sache als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung
des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. Erst wenn die Nacherfüllung
nicht gelingt, nicht möglich oder nicht zumutbar ist, kann der Käufer – in zweiter Linie –
Gewährleistungsrechte geltend machen: Rücktritt oder Minderung. Beschränkungen allein auf die
Nacherfüllung sind unwirksam, wenn dem anderen Vertragsteil bei Fehlschlagen der Nacherfüllung
das Minderungsrecht aberkannt wird. 

Höhe der Verzugszinsen
Ab Beginn des Verzugs schuldet der Käufer dem Verkäufer zusätzlich zum Kaufpreis Verzugszinsen.
Ist an dem Kaufvertrag ein Verbraucher beteiligt, sei es als Käufer oder als Verkäufer, beträgt der
Zinssatz 5 % über dem Basiszinssatz. Bei Kaufverträgen zwischen Unternehmern beträgt der Zinssatz
8 % über dem Basiszinssatz. Siehe: Basiszinssatz nach § 247 BGBUnter https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-
regelungen/basiszinssatz-607820 können die aktuellen Basiszinssätze eingesehen werden.
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